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Entwicklungsprogramm
Ländlicher Raum 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

Strukturförderung heißt Lebensqualität erhalten und 
verbessern. In Baden-Württemberg stärken wir die 
Strukturen der ländlich geprägten Dörfer und Gemein-
den seit über 30 Jahren mit dem Entwicklungspro-
gramm Ländlicher Raum (ELR). 
 
Dabei passen wir das Programm flexibel an aktuelle 
Herausforderungen an. Da auch die Strukturentwick-
lung immer mehr unter den Aspekten des Klimawan-
dels zu sehen ist, erhalten schon seit einigen Jahren 
Projekte, die auf CO2-speichernde Baustoffe setzen, 
einen Förderbonus. Neubaumaßnahmen sind meist nur 
dann förderfähig, wenn das Tragwerk in Holzbauweise 
errichtet wird. 
 
Mit dem Jahresprogramm 2026 werden rund 1.178 
Projekte in das ELR aufgenommen. Dafür werden rund 
112 Millionen Euro Fördermittel bereitgestellt. Mit der 
Konzentration der Mittel auf den Förderschwerpunkt 
„Wohnen“ entstehen zeitgemäße Wohnungen, neu 
gestaltete Ortskerne und Flächen für neues Bauen im 
Innenbereich. Mit der Förderung von innerörtlichen
Wohnumfeldmaßnahmen mit ökologischer Ausrich-
tung stärken wir die Klimaresilienz von Kommunen. Im 
Förderschwerpunkt Arbeiten werden durch die Unter-
stützung von Betriebserweiterungen und Neugrün-
dungen zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert und 
geschaffen.  
 
Damit die Bürgerinnen und Bürgerin den Dörfern des 
Landes qut leben können, unterstützt das ELR auchin 
diesem Jahr wieder viele interessante Projekte in den 
Bereichen Grundversorgung und Gemeinschaftsein-
richtungen. Der soziale Zusammenhalt ist insbesonde-
re auf dem Land immer Basis für eine starke Zukunft! 
 
 

Peter Hauk MdL 
Minister für Ernährung, Ländlichen Raum 
und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Das ELR stärkt Baden-Württemberg durch:

•	 nachhaltige strukturelle Verbesserungen v.a. in den 
Gemeinden des Ländlichen Raums

•	 Stärkung und Erhalt der dezentralen Siedlungs- 
und Wirtschaftsstruktur des Landes 

•	 intensive Förderungen von zeitgemäßem 
Wohnraum

Weitere Informationen zum ELR finden Sie auf 
unserer Homepage: www.mlr-bw.de/elr

•	 Impulse für gute lokale Infrastrukturen. Gefördert 
werden Einrichtungen für die Grundversorgung 
und Gemeinschaftseinrichtungen. 

•	 Unterstützung von kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU). Arbeitsplätze und Innovationen 
bringen den Ländlichen Raum voran.



Das ELR-Förderprogramm

Der Ländliche Raum in Baden-Württemberg ist gut 
aufgestellt und um die starke und dezentrale Struktur 
zu erhalten, bietet das ELR das komplette Paket der 
integrierten Strukturentwicklung. Zeitgemäße Wohn-
angebote, lebendige Ortskerne, einladende Plätze und 
Grünanlagen, intakte Infrastrukturen – gute Ideen und 
durchdachte Maßnahmen halten den Ländlichen Raum 
auch in Zukunft attraktiv. 
 
Durch den Förderschwerpunkt Innenentwicklung/ Woh-
nen wird nicht nur Wohnraum geschaffen und moderni-
siert, sondern es werden auch Flächen im Außenbereich 
geschont.  
 
Durch Projekte der Baureifmachung im ELR-Jahrespro-
gramm 2026 werden nicht genutzte Flächen im Umfang 
von 27,9 Hektar reaktiviert und dadurch Flächen im 
Außenbereich geschont. Dies entspricht 39 Fußballfel-
dern. 

Hohe Temperaturen und Wassermangel müssen künftig 
ebenso berücksichtigt werden, wie Starkregenereignis-
se. Bei den zu erwartenden Extremwettereignissen gilt: 
Schwammdörfer sind Zukunftsdörfer!  
 
Mit einer Förderung von bis zu 50 % für modellhafte
kommunale Wohnumfeldmaßnahmen, die das Ziel 
haben, die klimasensible Innenentwicklung zu stärken, 
hilft das ELR Kommunen, auf die Zukunft vorbereitet zu 
sein.

Programmentscheidung 2026: 112,4 Mio. Euro für die vier Förderschwerpunkte des ELR

Förderschwerpunkt Grundversorgung

6,2 Mio. Euro für den Förderschwerpunkt Grundver-
sorgung. Neben Dorfläden und Bäckereien können hier 
beispielsweise auch Gasthöfe und Arztpraxen geför-
dert werden - entscheidend ist, dass es das Angebot 
vor Ort nur einmal gibt

Förderschwerpunkt Wohnen/Innenentwicklung

64 Mio. Euro für den Förderschwerpunkt Wohnen/In-
nenentwicklung. Gefördert werden 1.474 Wohnungen: 
407 entstehen durch die Umnutzung leerstehender 
Gebäude(-teile),  421Wohneinheiten werden durch Ge-
bäudeerweiterungen oder Neubauten geschaffen und 
606 Wohneinheiten werden umfassend modernisiert.

Förderschwerpunkt Arbeiten

26,3 Mio. Euro für den Förderschwerpunkt Arbeiten. 
Gefördert werden landesweit 181 Projekte, die durch 
Betriebserweiterungen oder Neuansiedlungen die wirt-
schaftliche Struktur im Ländlichen Raum stärken.

Förderschwerpunkt Gemeinschaftseinrichtungen

15,8 Mio. Euro für den Förderschwerpunkt Gemein-
schaftseinrichtungen. 45 Projekte wie Dorfgemein-
schaftshäuser, barrierefreie Rathäuser oder Freibäder 
stärken das Gemeinwesen und heben die Lebensquali-
tät für alle Bürgerinnen und Bürger.


